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und regionalen und zeitgemäßen Denkmustern 
ist, am Beispiel des Delikts der Brandstiung verifi-
ziert werden muss. 

Die chronologische und vornehmlich deskrip-
tive Konzeption der Studie bietet letztlich wenige 
Thesen und übergeifende Deutungen. Insofern 
stellt sich die Frage, ob eine bloß auf die normative 
Dimension der Brandstiungsproblematik seit 
dem Römischen Recht bis heute abstellende Ana-
lyse einen entscheidenden Erkenntnisgewinn 
erbringt. Man gewinnt vielmehr den Eindruck, 
dass auf dem Weg durch die behandelten Jahrhun-
derte konkrete Thesen und Analysen verloren 
gegangen oder in der Flut der Fußnoten unterge-

gangen sind. Letztlich kommen Detailanalyse und 
»Durchmarsch« durch die Rechtsgeschichte kaum 
zur Deckung. Dennoch sei abschließend die Be-
deutung einer solchen Detailstudie zum Thema 
»Umgang mit Feuergefahr durch Brandstiung« 
nochmals hervorgehoben, zumal sich diese gut in 
aktuelle Forschungstrends einfügt. Die dargelegten 
Ergebnisse vermögen daher nicht nur für ein 
rechtshistorisches Fachpublikum Wissenslücken 
zu schließen, sondern bereichern auch die aktuel-
len historischen Forschungen, die sich mit Feuer-
risiko und Feuersicherheit.
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Von Wahlrecht bis Watergate*
Historische Darstellungen zum U. S. Supreme 

Court gibt es inzwischen fast wie Sand am Meer; 
die Entscheidungen sind durch- und ausgeleuch-
tet, die Richter biographisch abgearbeitet. Es müss-
te doch schon alles gesagt, nichts Originelles mehr 
zu berichten sein. Und doch: Die Geschichte des 
Supreme Court wird immer wieder neu und an-
ders erzählt, so nun von Lucas Powe, Verfassungs-
historiker an der University of Texas. Was fällt auf ?

Erstaunlich wenig geht es um materielles Recht. 
Kaum je steht eine Verfassungsbestimmung und 
ihre Auslegung im Mittelpunkt. Um Normdiskur-
se geht es nicht. Vielmehr wird das Agieren des 
obersten Gerichtshofs als eines Verfassungsorgans 
im jeweiligen politischen und sozialen Umfeld 
erläutert: wie das Gericht auf die politischen Ziele 
der jeweiligen Präsidenten reagierte, wie es von 
Wahlergebnissen, politischen Umschwüngen und 
der öffentlichen Meinung beeindruckt war, wie es 
sich selbst als einen rechtspolitischen Akteur ver-
steht, dessen Entscheidungen letztlich auf Prestige 
und Akzeptanz, nicht hingegen auf Macht oder 
Befehl gegründet sind. Powe schreibt eine Institu-

tionengeschichte mit einem auch gegenwartsbezo-
genen Erkenntnisinteresse. Insofern ist es ein sehr 
amerikanisches Buch und vom Ansatz her in den 
USA nicht unbedingt originell. Denn die Entschei-
dungen des U. S. Supreme Court sind nicht als 
Ausdruck der textlichen Verfassungsbindung ver-
ständlich, können also nicht rein juristisch und 
schon gar nicht dogmatisch erklärt werden. Die 
Ergebnisse und Begründungen der Gerichtsent-
scheidungen werden von der US-amerikanischen 
Verfassungsrechtswissenscha heute überwiegend 
mit der Fortschreibung und Weiterentwicklung 
von Verfassungsverständnissen erläutert, über die 
nur noch schwerlich materieller Konsens besteht. 
Warum eine Entscheidung so und nicht anders 
erging, erklärt man mit einer Mischung aus per-
sönlichen Präferenzen der Richter, institutionellen 
Entscheidungsspielräumen sowie präjudiziellen 
Festlegungen. Die Urteile lassen sich also mit 
normwissenschalichen Mitteln nicht verstehen, 
sondern sind das Ergebnis von kontextuell beding-
ten Faktoren. Powe nun zeigt, dass dies keine neue-
re Entwicklung ist, sondern von Anbeginn so war.
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Er erläutert die Geschichte des U. S. Supreme 
Court anhand seiner Entscheidungen und diese 
wiederum im Kontext der ihnen zugrunde liegen-
den Konflikte: Das Gericht begreife sich als Akteur 
in einem letztlich politischen Umfeld mit der 
Folge, dass es mal weitere, mal engere Handlungs-
spielräume habe und diese mal nutze, mal nicht. Es 
ist beeindruckend, wie viele Rechtsfragen, von 
Rassentrennung bis Antitrust, von Wahlrecht bis 
Watergate behandelt werden. Ein Fall jagt den 
nächsten, und doch bindet Powe die Vielfalt der 
Judikatur zu eingängigen Abschnitten, die letztlich 
über die maßgeblichen Personen, nämlich die 
Richter und die Präsidenten, immer wieder aber 
auch den Kongress, zusammengehalten werden. 
Dabei schreibt er keine Erfolgsstory, sondern inte-
ressiert sich auch für die Schattenseiten, etwa für 
die schwierigen Anfangsjahrzehnte, als die Staaten 
die Kompetenzen der Bundesgerichtsbarkeit be-
kämpen. Endlose Zuständigkeitsstreite prägten 
anfänglich die Rechtsprechung. John Marshall traf 
große Entscheidungen, aber die übrigen Richter 
blieben Blasslinge aus der dritten Reihe (58ff.). 
Nach 1840 waren sie überwiegend Jacksonian 
Democrats und verfochten mit den Südstaaten 
strenge föderative Kompetenzgrenzen. Der un-
rühmliche Dred Scott-Fall konnte nicht anders 
entschieden werden, um die Sezession des Südens 
zu vermeiden (109). Nach dem Bürgerkrieg wuchs 
im Gericht eine konservative Mehrheit heran, die 
»due process« nicht im Sinn der Bürgerkriegs-
Amendments als Freiheitsgarantie der Schwarzen 
verstand, sondern auf wirtschaliche Eigentums-
interessen bezog (133ff.). Immer wieder eindrucks-
voll ist dann das Einknicken der wirtschaslibera-
len Mehrheit vor Franklin D. Roosevelts New Deal 
(203ff.), ferner der bürgerrechtsliberale Nach-
kriegsaktivismus des Warren-Courts (255ff.), der 
mit Gespür für das Durchsetzbare eingefädelt und 
dann mit Gespür für das Akzeptable bewahrt 
wurde. Bei allen Höhen und Tiefen verfestigt sich 
beim Leser der Eindruck, das Gericht agiere weise, 
wenn es sich im Einklang mit den gesellschas-
politischen Mehrheiten bewege. Beim Problem der 
omnipräsenten »countermajoritarian difficulty« 
plädiert Powe im Zweifel für die richterliche 
Selbstbeschränkung – und das darf man auch als 
Gegenwartsaurag an das momentan konservativ 

verfestigte Gericht lesen nach dem Motto, die Ins-
titution pflegt in die Krise zu geraten, wenn sie 
meint, eigene Wertvorstellungen gegen die demo-
kratischen Mehrheiten durchboxen zu müssen. 

Bisweilen neigt man dazu, den Beitrag des U. S. 
Supreme Court für die amerikanische Rechtsent-
wicklung zu glorifizieren. Eine solche Sicht findet 
in diesem Buch keine Nahrung, im Gegenteil: 
Nicht ein machtvoller Hüter der Verfassung wird 
hier beschworen, sondern die Vorzugswürdigkeit 
einer demokratisch selbstbeschränkten Gerichts-
barkeit nahegelegt. Die historische Darstellung 
fußt also auf einem Institutionenvorverständnis 
der dritten Gewalt, das wiederum mit der Ge-
schichte evolutionär gerechtfertigt wird. Auch 
wenn es um Fälle aus dem 19. und 20. Jahrhundert 
geht, man liest das Buch mit einer Gegenwarts-
brille. Das mag an der kontextuellen Einbettung 
der Rechtsstreite liegen, dem repräsentativen und 
analogiefähigen Charakter bestimmter Konflikte, 
der fortwirkenden Relevanz älterer Präjudizien für 
zukünige Fälle oder schlicht dem Umstand 
geschuldet sein, dass die Geschichte einer Institu-
tion geschrieben wird, die ihre Legitimation, Wirk-
mächtigkeit und normative Selbstbindung eben 
aus ihrer Geschichte bezieht. Das gegenwartsbe-
zogene Erkenntnisinteresse ist daher legitim – 
mit der Folge, dass die Rechtsgeschichtsschrei-
bung nicht nur politisch kontextualisiert, sondern 
selbst einen rechtspolitischen Zweck verfolgt. In 
Deutschland würde man Verfassungs- oder Institu-
tionengeschichte so wahrscheinlich nicht schrei-
ben (können). Professionelle Historiker mögen 
dies dem Buch von Powe (und mit ihm zahlrei-
chen anderen US-amerikanischen rechtshistori-
schen Werken) entgegenhalten, sollten dabei aber 
eines nicht übersehen: In kaum einer Rechtsord-
nung ist die historische, evolutionäre Dimension 
des Rechts so wichtig für sein Verständnis in der 
Gegenwart und seine Anleitung in der Zukun 
wie in der US-amerikanischen. Das verschafft 
rechtshistorischen Untersuchungen ein breites 
Publikum und bindet die institutionenorientierte 
Verfassungsgeschichte in Gegenwartsdiskurse ein. 
Das Buch ist leicht zu lesen und düre auch Nicht-
Juristen keine Zugangsschwierigkeiten bereiten.
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